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RS OGH 1991/4/5 16Os6/91
(16Os7/91)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.04.1991

Norm

DSG §3 Z1

DSG §3 Z2

Rechtssatz

Die Stellung eines Unternehmers als Betro2ener kann auch durch die Verwendung von Daten seiner (primär davon

betro2enen) Mitarbeiter begründet werden, die Rückschlüsse auf seine eigenen wirtschaftlichen Verhältnisse (und

damit auf seine Privatsphäre) zulassen.
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